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20 Pferdehaltung als Persönlichkeitsspiegel
Wie die Pferde leben, zeigt auch, wie wir 
als Menschen so sind.

Wie Robin Hood
Disziplin berittenes 
Bogenschiessen auf 
dem Vormarsch. 10

6 Zu Besuch bei Wildeseln
  Der Zoo Basel hält einige 

Wildesel aus Afrika, um den 
Fortbestand der stark bedroh-
ten Tierart zu sichern.

9 Nachtrag Rumänienreise
  Wer eine Reiterreise durch die 

Weiten und Wälder Rumäni-

hier alle Informationen.

10 Mit Pfeil und Bogen zu Pferd
  Josianne Müller ist Trainerin 

im berittenen Bogenschies-
sen und gibt Einblick in ihren 
abenteuerlichen Sport – mit 
Wildwest-Feeling.

16 Gute Luft im Stall?
Das Stallklima hat einen 

Gesundheit der Atemwege 
von Pferden. Im Rahmen einer 
Studie über die Qualität des 
Raumklimas wurden drei ver-
schiedene Lüftungssysteme 
getestet.

20 Wer hält seine Pferde wie?
Es gibt kaum ein Thema, über 
das Rösseler engagierter 
debattieren als die Art und 
Weise, wie Pferde im Allge-
meinen und ihr persönlicher 
Schützling im Speziellen 
gehalten werden sollte.

30 Paddocktrails
  Naturnahe Haltung: Was 

darf, was soll und was muss? 
Dieser Artikel klärt auf.

34 Mobbing unter Pferden
  Dicke Luft im Stall… Wie soll 

damit umgegangen werden, 
wenn das Pferd zum Aussen-
seiter degradiert oder sogar 
Schikanen durch Artgenos-
sen ausgesetzt ist?

39 Der gute Stall
  Selbst gute Ställe können 

immer noch besser werden: 
«Der Gute Stall» soll dazu 
motivieren.

AKTUELL BLICKPUNKT BLICKPUNKT

Vorschauen mit Bild: blau markiert
Bildquellen auf den jeweiligen 
Artikelseiten

Titelbild:
Abenteuer und Freiheit pur in gegenseitigem Vertrauen beim berittenen Bogenschiessen.
© Andreas Kellermann

Streitigkeiten 
unter Vierbeinern
Was tun, wenn die 
Gruppenhaltung 
zum Albtraum 
wird?

34



   INHALT

5Kavallo 5/2024

Übungen in Zwangspausen
Die Physiotherapeutin erklärt, 
wie die Vierbeiner optimal 
unterstützt werden können.
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44 Reitbeteiligungen im Recht
  Reitbeteiligungen sind aus 

der Pferdewelt nicht mehr 
wegzudenken und werden in 
der Regel formlos begründet. 
So weit so gut, solange nichts 
passiert. Aber was, wenn 
doch? 

46 Kampf den Plagegeistern
  Lästigen Fliegen und Brem-

sen den Garaus machen. Mit 
erprobten Mitteln vom Markt 
oder selbstgemachten.

54 Übungen bei Boxenruhe
  Es gibt einiges, was Pferde-

besitzer mit ihren Pferden, 
die Boxenruhe verordnet 
bekommen, tun können. In 
dieser Ausgabe: die manuelle 
Lymphdrainage.

58 Lernspiele für Pferde
  «Ohne Zwang» und «mit 

Freude» sind zentrale Aus-
sagen, an die man sich stets 
erinnern sollte, wenn es um 
das Thema «Spielen» geht.

64 Der Hofhund
  Eine Beschreibung einer 

Spezies, die es wohl immer 
weniger gibt – ein humoristi-
scher Artikel.
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40 Ponyrennclub für Talente
  Der Ponyrennclub macht 

Ponyrennen bekannter und 
fördert pferdebegeisterte 
Jugendliche im Rennsport.
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Mittel gegen lästige Insekten
Wer wissen will, was drin ist, liest das Kleinge-
druckte auf dem Produkt oder macht sich gleich 
selbst eins.

46

Spielen und Lernen
Auch Pferde spielen gerne. Dieser 
Buchauszug beschreibt zwei Spiele.58
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Zwanzig Jahre ist es nun her, 
seitdem Tiere rechtlich aus 
dem Sachstatus befreit wur-

den. Dennoch zählen Tiere zu den Ob-
jekten und nicht zu den Subjekten des 
Rechts. Rechtsobjekte sind Gegenstän-
de, auf die sich Rechte und Pflichten 
beziehen können, wie beispielsweise 
ein Motorfahrzeug. Ein Rechtssubjekt 
ist als natürliche und juristische Per-
son hingegen Trägerin von Rechten 
und Pflichten. Wir Menschen sind 
Subjekte des Rechts, während Tiere, 
denen keine eigenen Rechte zugespro-
chen werden, Objekte des Rechts sind. 

Sind Tiere Sachen?2 
Und was bedeutet das jetzt genau? Tie-
re werden wie Sachen behandelt und 
bleiben weiterhin Gegenstand von 
Verträgen und Eigentumsübertragun-
gen. Sofern für Tiere keine besonde-
ren gesetzlichen Regelungen beste-
hen, gelten für sie die auf bewegliche 
Sachen anwendbaren Vorschriften. 
Stets unter der Berücksichtigung der 
tierschutzrechtlichen Normen, ver-
steht sich.

Zahlreiche Pferdeeigentümerinnen1

 
Text Layla Frehner, Juristin MLaw

wendungen. In den häufigsten Fällen 
werden diese formlos und pragma-
tisch begründet. Alles gut und recht, 
solange nichts passiert. Aber was, 
wenn doch?

Beginnen wir mit der Frage nach 
der rechtlichen Qualifikation der Reit-
beteiligung. In den häufigsten Fällen 
erfolgt die Nutzung des Pferdes gegen 
Entgelt. Diese Entgeltlichkeit hat zur 
Folge, dass die Qualifikation der Reit-
beteiligung als Leihe ausser Betracht 
fällt, da die Leihe von Gesetzes wegen 
zwingend unentgeltlich zu sein hat.4 
Das Hauptmerkmal der Pacht wiede-
rum liegt im Eigentumserwerb der 
Früchte und Erträgnisse durch die 
Pächterin, was bei einer Reitbeteili-
gung eher weniger zutrifft.5 Bei der 
Miete handelt es sich um die entgeltli-
che Überlassung einer Sache zum 
 Gebrauch auf Zeit – dieses Rechts-
gebilde entspricht der Reitbeteiligung 
am ehesten. 

Die Reitbeteiligung 
aus rechtlicher Sicht

Zur Autorin

Die Reitbeteiligung –  

Pferde können also wie Sachen behan-
delt werden. Besonders interessant ist 
dies unter dem Aspekt der Reitbeteili-
gung. Zahlreiche Pferdeeigentümerin-
nen verfügen nicht über die zeitliche 
Kapazität, um ihrem Pferd3 vollum-
fänglich gerecht werden zu können 
und haben Reitbeteiligungen. Andere 
wiederum erleichtern sich mit einer 
Reitbeteiligung die finanziellen Auf-



PRAXIS – RECHT

45Kavallo 5/2024

Literaturverzeichnis
Higi Peter, Kommentierung von Art. 305 
OR, in: Gauch Peter/Schmid Jörg (Hrsg.), 
Kommentar zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 
Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 

Studer Benno/Koller Pius, Kommentie-

Corinne/Oser David (Hrsg.), Basler 
Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 

Oser David (Hrsg.), Basler Kommentar, 
Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, 7. 

Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 

1 Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit 
wird in diesem Beitrag das 
generische Femininum verwendet. 
Die in dieser Arbeit verwendeten 
Personenbezeichnungen beziehen 

2

3

vorliegend das Singular verwendet.

5

kann im Rahmen dieses Kurzbeitra-

werden. Sollten Sie an weiteren 

7
8
9 Art. 257 OR.

Die Reitbeteiligung – 

Pflichten der Pferdeeigentümerinnen: 
Die Vermieterin (Pferdeeigentümerin) 
verpflichtet sich, der Mieterin (Reitbe-
teiligung) die Sache (Pferd) zum ver-
tragsgemässen Gebrauch zu überlas-
sen. Was unter dem vertragsgemässen 
Gebrauch im Einzelfall zu verstehen 
ist, hat von den Parteien bestimmt zu 
werden, wobei eine möglichst genaue 
Definition darüber, was genau wie oft 
mit dem Pferd gemacht werden darf, 
zu empfehlen ist. Eine solche schriftli-
che Regelung ist vor allem im Zusam-
menhang mit Haftungsfragen in ei-
nem Schadenfall von besonderer 
Wichtigkeit.6

Dauer und Kündigung: In den 
meisten Fällen erfolgt die Reitbeteili-
gung für eine unbestimmte Dauer, 
wobei eine Befristung genauso mög-
lich ist. Zu denken sei beispielsweise 

an eine Reitbeteiligung für die Dauer 
einer Mutterschaft oder Verletzung.  
Der Vertrag kann mit einer Frist von 
drei Tagen auf einen beliebigen Zeit-
punkt von den Parteien gekündigt 
werden.7

Verkauf des betreffenden Pferdes: 
Veräussert die Pferdeeigentümerin 
das Pferd nach Abschluss des Vertra-
ges, so geht das Mietverhältnis mit 
dem Eigentum an der Sache (Pferd) 
auf die Erwerberin über.8 Diese hat je-
doch die Möglichkeit, das Mietverhält-
nis mit der gesetzlichen Frist auf den 
nächsten gesetzlichen Termin zu kün-
digen, wenn der Vertrag keine frühere 
Auflösung ermöglicht. 

Pflichten der Reitbeteiligung: Die 
Hauptpflicht der Reitbeteiligung liegt 
in der Bezahlung des vereinbarten 
Entgelts sowie im ausschliesslich ver-
tragsgemässen, sorgfältigen Gebrauch 
und in der Rückgabe der Sache.9


